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Votum

Anonymisierte Fassung zur Veröffentlichung – in eckige Klammern gesetzte
Informationen sind zum Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen verfremdet.

Leitsätze:

1. Das Kombinationsverbot in § 27a Abs. 4 EEG 20121 untersagt,
dass für dieselbe Strommenge eine Vergütung nach § 27a Abs. 1
EEG 2012 sowie zusätzlich eine Vergütung gemäß § 27 Abs. 1
und 2 EEG 2012 gezahlt wird (keine Kumulation oder Additi-
on).

2. Es untersagt nicht, dass Gase gemäß § 27 Abs. 1, 2 und § 27a
Abs. 1 EEG 2012 aus unterschiedlichen Gaserzeugungsanlagen
in einem gemeinsamen BHKW verstromt und die aus den je-
weiligen Gasarten erzeugten Strommengen entsprechend ver-
gütet werden, sofern die Gas- bzw. Strommengen eindeutig auf-
grund von Messdaten erfasst oder anhand gemessener Werte
rechnerisch ermittelt werden können.

1Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG) v. 25.10.2008
(BGBl. I S. 2074), zuletzt geändert durch Art. 5 des dritten Gesetzes zur Neuregelung ener-
giewirtschaftsrechtlicher Vorschriften v. 20.12.2012 (BGBl. I S. 2730), nachfolgend bezeichnet
als EEG 2012. Arbeitsausgabe der Clearingstelle EEG, abrufbar unter https://www.clearingstelle-
eeg.de/eeg2012/arbeitsausgabe.
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In dem Votumsverfahren

1. Gesellschaft bürgerlichen Rechts, bestehend aus den Gesellschaftern

(a) [. . . GmbH] [. . . ]

(b) [. . . GmbH & Co. KG] [. . . ]

– Anspruchstellerin –

2. [. . . ]

– Anspruchsgegnerin –

erlässt die Clearingstelle EEG durch den Vorsitzenden Dr. Lovens sowie die Mit-
glieder Richter und Dr. Winkler auf der Grundlage der vorgelegten Unterlagen im
schriftlichen Verfahren am 17. März 2016 einstimmig folgendes Votum:

Die Anspruchstellerin hat für den in ihrem BHKW erzeugten Strom
gegen die Anspruchsgegnerin einen Anspruch auf Vergütung nach
§ 100 Abs. 1 Nr. 4 EEG 2014 i. V. m.

• § 27 EEG 2012 für den Stromanteil, der aus Biogas,

• § 27a EEG 2012 für den Stromanteil, der aus Gas aus der Bioab-
fallvergärung erzeugt wird sowie

• § 24 EEG 2012 für den Stromanteil, der aus Deponiegas erzeugt
werden soll,

sofern die jeweiligen Gasmengen und die daraus erzeugten Stroman-
teile hinreichend genau gemessen bzw. ermittelt werden.

Ergänzender Hinweis der Clearingstelle EEG:

Wenn und soweit die Anspruchsgegnerin geringere oder höhere Ver-
gütungen gezahlt hat, als es sich aus der Anwendung dieses Votums
auf den verfahrensgegenständlichen Vergütungszeitraum ergibt, so
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liegen hinsichtlich diesbezüglicher Nachzahlungen oder Rückforde-
rungen der Anspruchsgegnerin an die Anspruchstellerin die Vor-
aussetzungen für nachträgliche Korrekturen im bundesweiten Aus-
gleich gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 4 EEG 20142 vor.
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1 Tatbestand

Die Parteien streiten darüber, ob die Stromanteile, die in dem von der Anspruch-1
stellerin betriebenen BHKW aus dem Gas unterschiedlicher Gaserzeugungsanlagen
gewonnen werden, nach dem EEG getrennt vergütet werden können.

Die [. . . GmbH] betreibt in [. . . ] eine Anlage zur Erzeugung von Gas aus Bioabfällen2
(bestehend insbesondere aus einem Trockenfermenter; im Folgenden auch „Bioab-
fallfermenter“). Auf dem benachbarten Grundstück betreibt die [. . . GmbH & Co.
KG] eine Anlage zur Erzeugung von Gas aus Biomasse (bestehend insbesondere aus
einem Nassfermenter; im Folgenden auch „Biomassefermenter“; mit Gasaufberei-
2Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG) v. 21.07.2014
(BGBl. I S. 1066), zuletzt geändert durch Art. 2 Absatz 10 des Gesetzes zur Neuregelung
des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes v. 21.12.2015 (BGBl. I S. 2498), nachfolgend bezeichnet als
EEG 2014. Arbeitsausgabe der Clearingstelle EEG, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg.de/
eeg2014/arbeitsausgabe.
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tungsanlage) sowie in ca. 600 m Entfernung zu den beiden Fermentern ein Blockheiz-
kraftwerk (BHKW) mit einer Leistung von 889 kW, welches das Gas aus beiden Ga-
serzeugungsanlagen verstromt. Das BHKW wurde Ende 2013 in Betrieb genommen.
Der im BHKW erzeugte Strom wird in das Netz der Anspruchsgegnerin eingespeist
und die im BHKW erzeugte Wärme in zwei Wärmenetze. Über diese Wärmenet-
ze werden die Gaserzeugungsanlagen hinsichtlich ihres Eigenbedarfs sowie mehrere
Betriebe im direkten Umfeld mit Wärme versorgt.

Das Gas aus beiden Fermentern wird über eine Gasaufbereitungsanlage beim3
Biomassefermenter aufbereitet und anschließend über eine gemeinsame Gasleitung
zum BHKW geführt. Zuvor wird die Menge und der Energiegehalt des Gases aus
der Bioabfallvergärung direkt hinter dem Bioabfallfermenter messtechnisch erfasst
(Messung von Volumen, Methangehalt, Druck und Temperatur zur Errechnung des
Brennwertes). Zudem wird u. a. der tatsächliche Energiegehalt des Gases aus der
Bioabfallvergärung jährlich durch ein Umweltgutachten festgestellt. Anhand dieser
Daten kann die aus Bioabfällen erzeugte Strommenge ermittelt und durch deren
Abzug von der erzeugten Gesamtstrommenge die aus anderer Biomasse erzeugte
Strommenge errechnet werden. Auf dieser Grundlage (bzw. den entsprechenden
Anteilen an der eingespeisten Strommenge) erfolgt vorläufig die Abrechnung und
die Vergütung der unterschiedlichen Strommengen.

Die [. . . GmbH] ist Eigentümerin der Bioabfallvergärungsanlage und betreibt diese4
auch selber; die [. . . GmbH & Co. KG] ist Eigentümerin der Biogaserzeugungsan-
lage sowie des BHKW und hat die [. . . GmbH] beauftragt, die Betriebsführung die-
ser beiden Einrichtungen zu übernehmen. Die [. . . GmbH] trägt das wirtschaftliche
Risiko für den Betrieb ihrer Bioabfallvergärungsanlage, die [. . . GmbH & Co. KG]
das wirtschaftliche Risiko für den Betrieb ihrer Biogaserzeugungsanlage und ihres
BHKW. Hinsichtlich der organisatorischen Abwicklung der Vergütungsauszahlung
haben die beiden Gesellschaften mit der Anspruchsgegnerin vereinbart, dass in den
monatlichen Abrechnungen die jeweiligen Strommengen aus dem Gas der zwei Ga-
serzeugungsanlagen getrennt aufgeführt werden, die Vergütung an die [. . . GmbH &
Co. KG] ausgezahlt wird und die [. . . GmbH] der [. . . GmbH & Co. KG] für den
Stromanteil aus ihrer Biogaserzeugungsanlage monatlich eine Rechnung stellt.

Zukünftig soll im BHKW auch das Gas aus einer stillgelegten Deponie verstromt5
werden, da Volumen und Qualität des in dieser Deponie entstehenden Gases künftig
nicht mehr ausreichen, um die selbständige Verbrennung des Gases und damit die
bisherige Deponiegasverstromung aufrecht zu erhalten. Die Errichtung der beiden
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Gaserzeugungsanlagen, des BHKW sowie die geplante Mitverstromung von Depo-
niegas im BHKW sind Teil eines Gesamtkonzepts des Landkreises und der Abfall-
wirtschaftsgesellschaft [. . . ]. Mit der Planung der weiteren Deponiegasnutzung wur-
de bereits begonnen.

Die stillgelegte Deponie befindet sich ebenfalls in ca. 600 m Entfernung zu den bei-6
den Gaserzeugungsanlagen und wird vom bisherigen Deponiebetreiber überwacht
(Nachsorge). Auch das künftig im BHKW eingesetzte Deponiegas soll messtechnisch
erfasst werden. Wem ein eventueller Vergütungsanspruch für den künftig aus Depo-
niegas erzeugten Strom zustünde und an wen die Vergütung ausgezahlt würde, haben
die Parteien noch nicht abschließend bestimmt.

Die Anspruchstellerin ist der Ansicht, dass sie für die Stromanteile, die im7
BHKW aus Biogas, aus (Bio-)Gas aus der Bioabfallvergärung und aus Deponiegas
gewonnen werden, jeweils einen eigenständigen Vergütungsanspruch nach § 27
EEG 2012, § 27a EEG 2012 und § 24 EEG 2012 haben. Dem stehe auch § 27a Abs. 4
EEG 2012 nicht entgegen. Diese Regelung könne nach Sinn und Zweck nur so zu
verstehen sein, dass sie lediglich die Kombination von Einsatzstoffen zum einen
nach § 27a und zum anderen nach § 27 EEG 2012 in derselben Gaserzeugungsanlage
bzw. im selben Fermenter unterbinden solle – nicht jedoch die Kombination der
unterschiedlichen Gase in einer Verstromungseinheit, wenn die Gase in getrennten
Gaserzeugungsanlagen erzeugt wurden.

Nicht nur die Deponiegaserzeugung, sondern auch die beiden Biogaserzeugungs-8
anlagen seien sowohl anlagentechnisch getrennt – da die eine Erzeugungsanlage in
Nass- und die andere in Trockenfermentation betrieben werde – als auch recht-
lich getrennt, da sie im Eigentum zweier unterschiedlicher Gesellschaften stehen.
Gegen die Verstromung der unterschiedlichen Gasmengen in einem BHKW und
die unterschiedliche Vergütung der jeweils daraus gewonnenen Stromanteile spre-
che auch nicht die Regelung in § 32 Abs. 1 EEG 2014/§ 19 Abs. 1 EEG 2012. Diese
gelte ausdrücklich nur für die Ermittlung des Vergütungsanspruchs. Zudem müsse
der Grundsatz aus § 32 Abs. 4 EEG 2014/§ 19 Abs. 3 EEG 2012 für den Strom aus
mehreren Windkraftanlagen entsprechend auch für das Gas aus mehreren Gaserzeu-
gungsanlagen bzw. den daraus gewonnenen Strom gelten.

Die Vergütung für die jeweils aus einer Gasart (Biogas gemäß § 27, Gas aus der Bioab-9
fallvergärung gemäß § 27a oder Deponiegas gemäß § 24 EEG 2012) erzeugte Strom-
menge sei auf Grundlage einer separaten Bemessungsleistung zu ermitteln, die nur
auf Grundlage der jeweiligen Strommenge zu berechnen sei.
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Die Anspruchsgegnerin ist der Ansicht, dass die beiden Gaserzeugungsanlagen und10
später auch die Einrichtungen zur Erzeugung von Deponiegas durch das BHKW
zu einer gemeinsamen Anlage i. S. v. § 5 Nr. 1 EEG 2014 verklammert werden und
dies einer unterschiedlichen Vergütung der jeweiligen Stromanteile entgegensteht.
Insbesondere untersage die Regelung in § 27a Abs. 4 EEG 2012 eine unterschiedliche
Vergütung der jeweiligen Stromanteile.

Sollte jedoch gemäß § 27a Abs. 4 EEG 2012 eine unterschiedliche Vergütung möglich11
sein, so sei zur Vergütungsermittlung jedenfalls eine Bemessungsleistung zugrunde-
zulegen, die auf Basis der gesamten im BHKW erzeugten Strommenge berechnet
wird.

Mit Beschluss vom 9. Februar 2016 hat die Clearingstelle EEG das Verfahren gemäß12
§ 27 Abs. 1 Satz 1 Verfahrensordnung der Clearingstelle EEG (VerfO)3 nach dem
übereinstimmenden Antrag der Parteien angenommen. Die durch die Clearingstelle
EEG zu begutachtende Frage lautete:

Hat die Anspruchstellerin für den im BHKW der [. . . GmbH & Co.
KG] erzeugten Strom gegen die Anspruchsgegnerin einen Anspruch auf
Vergütung nach § 100 Abs. 1 Nr. 4 EEG 2014 i. V. m.

• § 27 EEG 2012 für den Stromanteil, der aus Biogas,

• § 27a EEG 2012 für den Stromanteil, der aus Gas aus der Bioabfall-
vergärung erzeugt wird sowie

• § 24 EEG 2012 für den Stromanteil, der aus Deponiegas erzeugt
werden soll

oder stehen dem § 100 Abs. 1 i. V. m. § 5 Nr. 1 EEG 2014 oder § 100
Abs. 1 Nr. 4 EEG 2014 i. V. m. § 27a Abs. 4 EEG 2012 entgegen ?

2 Begründung

2.1 Verfahren

Die Besetzung der Clearingstelle EEG ergibt sich aus § 26 Abs. 1 VerfO i. V. m. dem13
3Verfahrensordnung der Clearingstelle EEG in der Fassung vom 24.06.2014, abrufbar unter
https://www.clearingstelle-eeg.de/verfahrensordnung.

Die Clearingstelle EEG ist nichtselbständiger Geschäftsbereich der RELAW GmbH – Gesellschaft für angewandtes Recht der
Erneuerbaren Energien, GF: Christine Kruczynski. Unter https://www.clearingstelle-eeg.de/votv/2016/5 können Sie dieses
Dokument herunterladen. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen kann keine Haftung
übernommen werden.

6

https://www.clearingstelle-eeg.de/verfahrensordnung
https://www.clearingstelle-eeg.de/votv/2016/5


Geschäftsverteilungsplan der Clearingstelle EEG. Das Verfahren wurde schriftlich
durchgeführt, da alle Parteien und die Clearingstelle EEG dem zustimmten, §§ 28
Abs. 2 VerfO. Die Beschlussvorlage hat gemäß §§ 28, 24 Abs. 5 VerfO das Mitglied
Richter erstellt.

2.2 Würdigung

Die Anspruchstellerin hat einen Anspruch darauf, dass die im BHKW ihrer Anla-14
ge aus unterschiedlichen Gasarten erzeugten Strommengen jeweils getrennt gemäß
§ 100 Abs. 1 EEG 2014 i. V. m. §§ 24, 27 und 27a EEG 2012 vergütet werden.

Dem steht weder entgegen, dass das BHKW und die beiden Fermenter eine gemein-15
same „Anlage“ im Sinne von § 5 Nr. 1 EEG 2014 sind (s. Abschnitt 2.3), noch, dass
§ 27a Abs. 4 EEG 2012 eine Kombination der Vergütungen gemäß § 27 und § 27a
EEG 2012 für Strom aus einer Anlage untersagt (s. Abschnitt 2.3.1).

Die Vergütung der jeweils gemäß §§ 24, 27 und 27a EEG 2012 erzeugten und ein-16
gespeisten Strommengen ist anhand der Bemessungsleistung der Gesamtanlage zu
ermitteln (s. Abschnitt 2.3.3).

Betreiberin der Anlage im Sinne des EEG und damit aktivlegitimierte Anspruchstel-17
lerin ist eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts bestehend aus der [. . . GmbH] und der
[. . . GmbH & Co. KG] (s. Abschnitt 2.3.4).

2.3 „Anlage“ im Sinne des EEG

Das BHKW sowie die beiden Fermenter sind eine gemeinsame „Anlage“ im Sinne18
von § 5 Nr. 1 EEG 2014.4 Die Einrichtungen zur Deponiegaserzeugung (Deponie-
körper sowie Gassammelinfrastruktur) gehören hingegen nicht zu dieser Anlage.

BHKW und Fermenter Die beiden Fermenter sowie das BHKW stellen im Sinne19
des § 5 Nr. 1 EEG 2014 zugrundeliegenden, weiten Anlagenbegriffs eine „Gesamt-
heit funktional zusammengehörender, zur Stromerzeugung technisch und baulich
notwendiger Einrichtungen“5 dar. Beide Fermenter sind durch Gasleitungen sowie
4Gilt gemäß § 100 Abs. 1 EEG 2014 seit dem 01.08.2014 auch für vor diesem Datum in Betrieb ge-
nommene Anlagen. Zuvor galt für diese Anlagen der weitgehend inhaltsgleiche § 3 Nr. 1 EEG 2012.

5Zum weiten Anlagenbegriff des inhaltsgleichen § 3 Nr. 1 EEG 2009 siehe BGH, Urt. v. 23.10.2013 –
VIII ZR 262/12, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg.de/node/2363, Leitsatz 1.
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eine gemeinsame Gasaufbereitungsanlage baulich und technisch mit dem BHKW
verbunden und alle drei Einrichtungen in den Stromerzeugungsprozess eingebun-
den:6 In den zwei Fermentern wird der jeweilige Energieträger für den Einsatz im
BHKW als Stromerzeugungseinheit in Gas umgewandelt und das jeweils erzeugte
Gas im BHKW verstromt.

Die Fermenter und das BHKW stellen auch Bestandteile eines gemeinsamen be-20
triebstechnischen Gesamtkonzepts7 dar, das im normalen Sprachgebrauch sowie
durch einen objektiven Betrachter in der Position eines vernünftigen Anlagenbe-
treibers8 als eine gemeinsame Anlage angesehen wird. Denn die Fermenter, die
Aufbereitung in einer gemeinsamen Aufbereitungsanlage und die Verstromung im
BHKW waren von Anfang an als ein Gesamtkonzept geplant.

Zwar könnte ein objektiver Betrachter aufgrund der räumlichen Entfernung von21
ca. 600 m zwischen dem BHKW und den Fermentern den Eindruck gewinnen, dass
BHKW und Fermenter nicht zusammengehören. Es ist jedoch aufgrund der bishe-
rigen Rechtsprechung des BGH nicht anzunehmen, dass im vorliegenden Fall allein
aufgrund einer ggf. mangelnden „(unmittelbaren) räumlichen Nähe“9 des BHKW
zu den Fermentern eine Ausnahme von der technisch-funktionalen Verklammerung
zu machen ist. Denn grundsätzlich erfüllt ein BHKW nur im Verbund mit einem
Fermenter die Anforderungen des § 5 Nr. 1 EEG 2014 an eine Biogasanlage.10 Eine
Ausnahme vom weiten Anlagebegriff ist nach der Rechtsprechung des BGH11 nur
dann vorgesehen, wenn an einem oder mehreren Fermentern mehrere BHKW an-
geschlossen sind und eines oder mehrere dieser BHKW aufgrund ihrer räumlichen
Entfernung und betriebstechnischen Selbständigkeit als rechtlich selbständig zu be-
werten sind. Dieser Fall eines solchen „abgesetzten“ BHKW liegt hier aber nicht vor,
6Vgl. zu Fermenter und BHKW als Teil einer Biogasanlage: BGH, Urt. v. 23.10.2013 – VIII ZR
262/12, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg.de/node/2363, Rn. 23 und 25 f.

7Zum „Gesamtkonzept“, nach welchem die einzelnen Einrichtungen funktional zusammenwirken
und eine Gesamtheit bzw. die „Anlage“ bilden sollen, s. BGH, Urteil v. 04.11.2015 – VIII ZR 244/14,
abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg.de/rechtsprechung/2933, Leitsatz a) sowie Rn. 19 f. und
22.

8BGH, Urteil v. 04.11.2015 – VIII ZR 244/14, abrufbar unter https://www.clearingstelle-
eeg.de/rechtsprechung/2933, Rn. 19.

9Zur (unmittelbaren) räumlichen Nähe mehrerer BHKW beim inhaltsgleichen § 3 Nr. 1
EEG 2009 s. BGH, Urteil v. 04.11.2015– VIII ZR 244/14, abrufbar unter https://www.clearingstelle-
eeg.de/rechtsprechung/2933, u. a. Rn. 15, 18 f., 39, 48, 50.

10Zum inhaltsgleichen § 3 Nr. 1 EEG 2009 s. BGH, Urt. v. 23.10.2013 – VIII ZR 262/12, abrufbar
unter https://www.clearingstelle-eeg.de/node/2363, Rn. 21.

11BGH, Urt. v. 23.10.2013 – VIII ZR 262/12, abrufbar unter https://www.clearingstelle-
eeg.de/node/2363.
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weil an die beiden Fermenter nur ein BHKW angeschlossen ist.

Dass beide Fermenter zur Gesamtanlage gehören, scheitert schließlich auch nicht22
daran, dass in einem Fermenter Gas aus „Biomasse“ gemäß § 27 EEG 2012 und im
anderen Fermenter Gas aus „Bioabfällen“ nach § 27a EEG 2012 erzeugt wird. Zwar
ergibt sich aus der bisherigen Rechtsprechung des BGH nicht, ob und inwieweit
auch Einrichtungen zur Erzeugung unterschiedlicher Energieträger Teil einer gemein-
samen „Anlage“ im Sinne des EEG sein können. Dies kann jedoch dahinstehen, da es
sich bei den vorliegend eingesetzten Gasarten bzw. den zur Gasgewinnung eingesetz-
ten Substraten jedenfalls um ausreichend ähnliche Energieträger handelt.12 So sind
Bioabfälle gemäß § 27a EEG 2012 lediglich eine besondere Untergruppe der „Bio-
masse im Sinne der Biomasseverordnung (BiomasseV)13“gemäß § 27 EEG 2012.

Das Vorliegen zweier eigenständiger Anlagen, die sich ein gemeinsames BHKW tei-23
len, kommt ebenfalls nicht in Betracht. Denn nach der Rechtsprechung des BGH
sind zwei in (unmittelbarer) räumlicher Nähe zueinander errichtete und an einen
gemeinsam genutzten Fermenter angeschlossene BHKW Teil einer einheitlichen Ge-
samtanlage und nicht – jeweils in Verbindung mit dem Fermenter – zwei selbständige
Anlagen.14 Im umgekehrten Fall – zwei Fermenter sind an ein BHKW angeschlossen
– kann nichts anderes gelten, weil der „weite“ Anlagenbegriff es auch in diesem Fall
nicht zulässt, eine in den Stromerzeugungsprozess eingebundene, technisch und bau-
lich notwendige Installation (hier: das BHKW) zwei rechtlich selbständigen Anlagen
zuzuordnen.

Einrichtungen zur Deponiegaserzeugung Die Einrichtungen zur Deponiegaser-24
zeugung sind nicht Teil dieser gemeinsamen Anlage, auch nicht ab dem Zeitpunkt,
ab dem das erzeugte Deponiegas ebenfalls im BHKW eingesetzt werden soll. Denn
diese gehören schon nicht zur „Anlage“ im Sinne des EEG. So ist die Deponie als sol-
che keine Einrichtung „zur Stromerzeugung“ sondern zur Lagerung und zum Abbau
von Abfällen.15 Dies gilt auch für die Gasbrunnen und die gesamte Gassammelinfra-
12Hiermit ist keine Aussage verbunden, wann i. S. v. § 32 Abs. 1 EEG 2014 mehrere eigenständige

Anlagen Strom aus „gleichartigen“ erneuerbaren Energien erzeugen und vergütungsseitig zusam-
mengefasst werden.

13Biomasseverordnung v. 21.06.2001 (BGBl. I S. 1234), zuletzt geändert durch Gesetz v. 21.07.2014
(BGBl. I S. 1066), abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg.de/biomassev.

14BGH, Urt. v. 23.10.2013 – VIII ZR 262/12, abrufbar unter https://www.clearingstelle-
eeg.de/node/2363, Rn. 23 und 39 f.

15Clearingstelle EEG, Empfehlung v. 02.07.2014 – 2012/19, abrufbar unter https://www.clearingstelle-
eeg.de/empfv/2012/19, Rn. 35.
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struktur.16 Diese müssen in der Regel aufgrund rechtlicher17 und technischer Nor-
men (sowieso) vorgehalten werden, um das in der Deponie entstehende Gas abzulei-
ten, und sind insofern auch nicht Teil eines Gesamtkonzepts zur Stromerzeugung.18

Es ist nicht ersichtlich, dass dies im vorliegenden Fall anders ist. Die funktionale
Verbindung durch die Verstromung des Deponiegases im BHKW reicht daher nicht
aus, um eine gemeinsame EEG-Anlage zu schaffen.

Dass die Einrichtungen zur Deponiegaserzeugung nicht zur Anlage im Sinne des25
EEG gehören, ändert nichts daran, dass das künftig bezogene Deponiegas i. S. v.
§ 24 EEG 2012 in derselben Anlage (bestehend aus dem BHKW sowie den beiden
Fermentern) eingesetzt wird wie die beiden anderen Gase i. S. v. §§ 27 und 27a
EEG 2012. Der Einsatz von Deponiegas führt auch nicht zur Auflösung dieser Anla-
ge.19 Dass Deponiegas gemeinsam mit Gas aus Biomasse und Gas aus Bioabfällen in
einer „Anlage“ verstromt werden kann, ergibt sich zudem auch aus dem folgenden
Abschnitt.

2.3.1 Kombinationsverbot aus § 27a Abs. 4 EEG 2012

Das Kombinationsverbot aus § 27a Abs. 4 EEG 201220 bezieht sich auf die Kom-26
bination verschiedener Vergütungen für Strom aus einer21 Anlage i. S. v. § 5 Nr. 1
EEG 2014. Im vorliegenden Fall gibt es auch nur eine Anlage im Sinne des EEG; ins-
besondere liegen nicht zwei oder drei Anlagen vor, die sich eine Stromerzeugungs-
einheit (hier: das BHKW) teilen (s. Abschnitt 2.3).22

Diese Regelung untersagt jedoch nicht, dass – wie im vorliegenden Fall – innerhalb27
einer Anlage mehrere Gasarten eingesetzt und die daraus jeweils erzeugten Strom-
mengen getrennt vergütet werden. Sie untersagt lediglich, dass für ein und diesel-
16Clearingstelle EEG, Empfehlung v. 02.07.2014 – 2012/19, abrufbar unter https://www.clearingstelle-

eeg.de/empfv/2012/19, Rn. 38.
17§ 12 Abs. 3 i. V. m. Anhang 5 Nr. 7 S. 1, 2 der Verordnung über Deponien und Langzeitlager (Depo-

nieverordnung – DepV) v. 27.04.2009 (BGBl. I S. 900), zuletzt geändert durch Art. 2 VO zur Um-
setzung der novellierten abfallrechtlichen Gefährlichkeitskriterien v. 04.03.2016 (BGBl. I S. 382).

18Clearingstelle EEG, Votum v. 14.04.2016 – 2016/9, mit Veröffentlichung abrufbar unter
https://www.clearingstelle-eeg.de/votv/2016/9, Rn. 10 ff.

19Zumal auch Deponiegas Biomasse i. S. d. BiomasseV ist.
20Gilt gemäß § 100 Abs. 1 Nr. 4 EEG 2014 fort.
21Strom aus verschiedenen Anlagen kann hingegen schon denklogisch unterschiedlich vergütet wer-

den.
22§ 27a Abs. 4 EEG 2012 wäre zudem auch dann anwendbar, wenn die EEG-Anlage nur aus dem

BHKW bestünde und die Gaserzeugungsanlagen lediglich als rechtlich selbständige Gaslieferanten
anzusehen wären.
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be Strommenge die Vergütungen gemäß § 27 und § 27a EEG 2012 kumuliert oder
addiert werden.23 Dies ergibt sich zwar nicht schon eindeutig aus dem Wortlaut (s.
Rn. 29 ff.) dieser Regelung, aber aus ihrem systematischen Zusammenhang (s. Rn. 36
ff.) sowie ihrem Sinn und Zweck (s. Rn. 55 ff.).

Wortlaut Allein aus dem Wortlaut von § 27a Abs. 4 EEG 2012 ergibt sich nicht28
eindeutig, ob dieses Kombinationsverbot nur verhindern soll, dass eine Strommen-
ge, die in einer Anlage aus Gas gemäß § 27a EEG 2012 erzeugt und vergütet wird,
zusätzlich nach § 27 EEG 2012 vergütet wird, oder ob es auch verhindern soll, dass
in einer Anlage überhaupt mehrere unterschiedliche Gasarten zur Stromerzeugung
eingesetzt (und unterschiedlich vergütet) werden.

§ 27a Abs. 4 EEG 2012 lautet:29

„Die Vergütung nach Absatz 1 kann unbeschadet des § 27c Absatz 2
nicht mit einer Vergütung nach § 27 kombiniert werden.“

Der Einsatz unterschiedlicher Gasarten in einer Anlage ist jedenfalls nicht schon auf-30
grund der Vergütungsregelungen ausgeschlossen, auf die sich § 27a Abs. 4 EEG 2012
bezieht. Denn beide Vergütungsregelungen knüpfen lediglich an denjenigen Strom
an, der in einer Anlage aus einem bestimmten Gas bzw. aus den zur Gasgewinnung
verwendeten Einsatzstoffen erzeugt wird. Sie setzen nicht voraus, dass in einer An-
lage ausschließlich Strom aus jenem Gas bzw. jenen Einsatzstoffen erzeugt wird.

So lautet § 27 Abs. 1 EEG 2012 eindeutig:31

„Für Strom aus Biomasse im Sinne der Biomasseverordnung24 beträgt die
Vergütung . . . Cent pro Kilowattstunde.“

§ 27a Abs. 1 EEG 2012 ist demgegenüber zwar enger formuliert:32

„Für Strom aus Anlagen, die Biogas einsetzen, das durch anaerobe Vergä-
rung von Biomasse im Sinne der Biomasseverordnung mit einem Anteil

23So auch Ekardt/Hennig, in: Frenz/Müggenborg (Hrsg.), EEG Kommentar, 3. Aufl. 2013, § 27a
Rn. 26 f.; Rostankowski/Vollprecht, in: Altrock/Oschmann/Theobald (Hrsg.), EEG Kommen-
tar, 4. Aufl. 2013, § 27a Rn. 26; Schäferhoff, in: Reshöft/Schäfermeier (Hrsg.), EEG Kommentar,
4. Aufl. 2014, § 27a Rn. 20; von Bredow/Hoffmann, in: von Bredow/Loibl/Maslaton/Walter (Hrsg.),
Biogasanlagen im EEG, 3. Aufl. 2013, § 12 Rn. 17 f.; mit weitgehend ähnlicher Argumentation wie
die folgende Würdigung. Nicht eindeutig, aber wohl ebenso Müller, in: Säcker (Hrsg.), Berliner
Kommentar zum Energierecht, Bd. 2, 2014, § 27a Rn. 27; Salje, EEG Kommentar, 6. Aufl. 2012,
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von getrennt erfassten Bioabfällen im Sinne der Abfallschlüssel Nummer
20 02 01, 20 03 01 und 20 03 02 der Nummer 1 des Anhangs 1 der Bio-
abfallverordnung in dem jeweiligen Kalenderjahr von durchschnittlich
mindestens 90 Masseprozent gewonnen worden ist, beträgt die Vergü-
tung . . . Cent pro Kilowattstunde.“

Jedoch ergibt sich auch hieraus nicht, dass in der Anlage ausschließlich Biogas aus33
den genannten Abfällen eingesetzt bzw. ausschließlich hieraus Strom erzeugt werden
darf, sondern nur, dass der in der Anlage aus solchem Gas erzeugte Strom nach § 27a
Abs. 1 EEG 2012 zu vergüten ist.

Zudem steht der Wortlaut von § 27a Abs. 4 EEG 2012 nicht schon jeglichem34
Mischeinsatz von Gasen entgegen, da er z. B. nicht die Kombination der Vergütung
nach § 27a Abs. 1 EEG 2012 mit der für Deponie-, Klär- oder Grubengas (§§ 24 – 26
EEG 2012) untersagt.

Der Wortlaut von § 27a Abs. 4 EEG 2012 ist daher auslegungsbedürftig.35

Systematik Der systematische Zusammenhang zwischen § 27a Abs. 4 EEG 201236
und den übrigen Vorschriften des EEG 2012 spricht dafür, dass § 27a Abs. 4
EEG 2012 lediglich ein Kumulieren oder Addieren von Vergütungen nach § 27 und
§ 27a EEG 2012 für dieselbe Strommenge verhindern soll.

§ 27a enthält im Vergleich zu § 27 EEG 2012 eine höhere Sondervergütung („lex spe-37
cialis“) für den Einsatz ganz bestimmter „Biomasse i. S. d. Biomasseverordnung (Bio-
masseV)“, nämlich für die genannten Bioabfälle. Diese Sondervergütung greift bei
der Verstromung von Gas, welches aus 90 Masseprozent Bioabfällen i. S. v. § 27a
Abs. 1 und 10 Masseprozent anderer Biomasse i. S. d. BiomasseV erzeugt wurde.

Im Gegensatz dazu greift die reguläre, niedrigere Vergütung nach § 27 Abs. 138
EEG 2012, wenn 100 Masseprozent andere Biomasse i. S. d. BiomasseV bzw. jeden-
falls weniger als 90 Masseprozent Bioabfälle i. S. v. § 27a Abs. 1 EEG 2012 eingesetzt
werden. Nach § 27 Abs. 2 EEG 2012 kann sich diese Vergütung allerdings wiederum
– über die Vergütung nach § 27a Abs. 1 EEG 2012 hinaus – erhöhen, wenn bestimm-

§ 27a Rn. 5. – Anderer Ansicht v. Hesler, in: Gabler/Mezenthin (Hrsg.), EEG, Stand: Februar 2012,
§ 27a Rn. 17.

24Gemäß § 100 Abs. 2 Nr. 1 EEG 2014 gilt im Rahmen von § 27 Abs. 1 EEG 2012 die Biomas-
severordnung in der am 31.07.2014 geltenden Fassung fort. Alle Fassungen abrufbar unter
https://www.clearingstelle-eeg.de/biomassev.
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te Kategorien von Biomasse i. S. v. Anlage 2 und 3 BiomasseV eingesetzt werden
(sog. einsatzstoffbezogene erhöhte Vergütung).

Hieraus folgt, dass § 27 Abs. 1, 2 und § 27a Abs. 1 EEG 2012 ein jeweils in sich ge-39
schlossenes Vergütungssystem beinhalten und daher eine aus einer bestimmten Gas-
art erzeugte Strommenge nicht zugleich nach § 27a und nach § 27 EEG 2012 vergütet
werden kann, auch wenn die Einsatzstoffe i. S. v. § 27a Abs. 1 zugleich Einsatzstoffe
i. S. v. § 27 Abs. 1 EEG 2012 sind25 und auch zugleich Einsatzstoffe i. S. v. § 27 Abs. 2
EEG 2012 sein können. Es ist also nicht möglich,

• eine Strommenge, die aus Gas erzeugt wurde, welches zu 90 Masseprozent aus
Bioabfällen der in § 27 Abs. 1 genannten Abfallschlüssel und zu 10 Massepro-
zent aus anderer Biomasse i. S. d. BiomasseV gewonnen wurde,

– zu 100 % mit der Sondervergütung nach § 27a sowie zusätzlich zu 100 %
mit der einsatzstoffbezogenen Vergütung nach § 27 Abs. 2 EEG 2012 zu
vergüten (Addition und Überförderung) oder

– zu 90 % mit der Sondervergütung nach § 27a und zu 10 % nur mit der
Regelvergütung nach § 27 Abs. 1 (Kumulierung und Unterförderung)
oder auch mit der einsatzstoffbezogenen Vergütung nach § 27 Abs. 2
EEG 2012 (Kumulierung und Überförderung) zu vergüten,26 oder

• eine Strommenge, die aus Gas erzeugt wurde, welches zu 70 Masseprozent aus
Bioabfällen i. S. v. § 27a Abs. 1 EEG 2012 und zu 30 Masseprozent aus anderer
Biomasse i. S. d. BiomasseV gewonnen wurde, aufzuteilen und zu 70 % nach
§ 27a zu vergüten (weil diese Teilmenge zu 100 % aus Bioabfällen erzeugt wur-
de) und zu 30 % nach § 27 Abs. 1 EEG 2012 zu vergüten (Umgehung von § 27a
Abs. 1 EEG 2012 und Kumulierung).

Dem steht jedoch nicht entgegen, in einem BHKW40

• Gas einzusetzen, welches in einem Fermenter aus Einsatzstoffen gemäß § 27
Abs. 1 und 2 EEG 2012 gewonnen wurde, und die daraus erzeugte Strommen-
ge zu 100 % nach § 27 Abs. 1 und 2 EEG 2012 zu vergüten, und

25Siehe § 2 Nr. 4 BiomasseV in der Fassung vom 24.02.2012 (ebenso in der Fassung vom 21.07.2014),
abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg.de/biomassev.

26So auch Müller, in: Säcker (Hrsg.), Berliner Kommentar zum Energierecht, Bd. 2, 3. Aufl. 2014, § 27a
Rn. 30.
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• zusätzlich ein anderes Gas einzusetzen, welches in einem anderen Fermenter
aus Einsatzstoffen gemäß § 27a Abs. 1 EEG 2012 gewonnen wurde, und die
daraus erzeugte Strommenge zu 100 % nach § 27a Abs. 1 EEG 2012 zu vergü-
ten,

solange die Stromerzeugung in der Anlage auch alle weiteren Vergütungsvorausset-
zungen (§ 27 Abs. 3 bis 8 und § 27a Abs. 2 bis 5 EEG 2012) erfüllt.

Für die Annahme, dass unter dem „Kombinieren“ gemäß § 27a Abs. 4 EEG 201241
lediglich ein Addieren oder Kumulieren mehrerer Vergütungen für dieselbe Strom-
menge zu verstehen ist, spricht zudem, dass der Gasaufbereitungs-Bonus nach § 27c
Abs. 2 i. V. m. Anlage 1 EEG 2012 vom Kombinationsverbot ausgenommen ist.27

Dieser Gasaufbereitungs-Bonus wird erhöhend zur Vergütung gemäß § 27a Abs. 1
EEG 2012 addiert.28

Diese Annahme wird zudem dadurch gestützt, dass das Kombinationsverbot in § 27a42
Abs. 4 – ebensowenig wie das weitgehend inhaltsgleiche Verbot in § 27b Abs. 2 –
EEG 2012 nicht die Vergütungen für Deponie-, Klär- oder Grubengas (§§ 24 – 26
EEG 2012) erfasst. Hier besteht schon von vornherein keine Gefahr einer Addition
von Vergütungen, da z. B. Deponiegas nicht zugleich Bioabfall i. S. v. § 27a Abs. 1
EEG 2012 sein kann und umgekehrt. Hätte der Gesetzgeber bei einer Vergütung
nach § 27a Abs. 1 EEG 2012 jeglichen Mischeinsatz mit anderen Gasen untersagen
wollen, hätte er daher in § 27a Abs. 4 EEG 2012 auch den Einsatz dieser Gase erwäh-
nen müssen.

Würde man unter dem Kombinationsverbot des § 27a Abs. 4 EEG 2012 auch das43
Verbot eines Mischeinsatzes von Gasen gemäß § 27 und § 27a EEG 2012 in einem
BHKW und der getrennten Vergütung der daraus erzeugten Strommengen verste-
hen, würde dies außerdem zur Schaffung eines speziellen Ausschließlichkeitsprinzips
führen und es ist nicht erkennbar, dass der Gesetzgeber dies gewollt hat.

Denn auch die Systematik des EEG 2012 spiegelt wider, dass bei der Biomassevergü-44
tung gemäß § 27 EEG 2012 – wie bereits im EEG 2009 – das sog. Ausschließlichkeits-
prinzip des EEG 2004 aufgegeben ist und ein Mischeinsatz bzw. eine Mischfeuerung
27 § 27b Abs. 2 EEG 2012 steht dem nicht entgegen. Dieser nimmt zwar den Gasaufbereitungs-Bonus

nicht ausdrücklich aus; dies ist jedoch unerheblich, da die Vergütung nach § 27b Abs. 1 EEG 2012
nur für Stromerzeugung „am Standort der Biogaserzeugungsanlage“ gilt und daher den Einsatz von
über das Erdgasnetz bezogenem, aufbereitetem Biomethan praktisch nicht erfasst.

28Beim Einsatz von Gas aus Bioabfällen, das aufbereitet und bilanziell über das Erdgasnetz bezogen
wird.
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von Gas aus „Biomasse i. S. d. BiomasseV“ mit anderen Gasarten möglich sein soll,
solange in der Anlage ausschließlich „erneuerbare Energien“ im Sinne des EEG ein-
gesetzt werden. So untersagt keine Formulierung im EEG 2012, dass in einer Anlage,
in der vergütungsfähiger Strom aus Einsatzstoffen gemäß § 27 Abs. 1, 2 EEG 2012 er-
zeugt wird, zugleich auch

• vergütungsfähiger Strom gemäß §§ 24 – 26 EEG 2012 oder

• nicht-förderfähiger Strom aus sog. „sonstiger Biomasse“, die zwar nicht die
Voraussetzungen der BiomasseV erfüllt, aber „Biomasse“ und damit „erneuer-
bare Energie“ im Sinne der weiteren Definition aus § 3 Nr. 3 EEG 2012 und
der Richtlinie 2001/77/EG29

erzeugt wird.

Es erschließt sich systematisch nicht, warum hiervon einzig bei einem Mischeinsatz45
von Gas gemäß § 27 mit Gas gemäß § 27a (oder § 27b) EEG 2012 eine Ausnahme zu
machen sein sollte.

Die von der Anspruchstellerin angeführten Regelungen ergeben darüber hinaus kei-46
nen weiteren Aufschluss. So regelt § 32 Abs. 1 EEG 2014 bzw. § 19 Abs. 1 EEG 2012
die vergütungsseitige Zusammenfassung mehrerer Anlagen, sagt aber nichts über
den Einsatz verschiedener Gase in einer oder mehreren Anlagen aus. § 32 Abs. 4
EEG 2014 bzw. § 19 Abs. 3 EEG 2012 stellt eine Sonderregelung für die Vergütung
mehrerer Windenergieanlagen nach ihrem jeweiligen Referenzertrag dar; Strom aus
Biomasseanlagen kann jedoch nur nach der von der jeweiligen Anlage konkret er-
zeugten bzw. eingespeisten Strommenge vergütet werden.30

Historie Der Vergleich von § 27a Abs. 4 EEG 2012 mit Vorgängerfassungen des47
EEG stützt die systematische Auslegung.

Wie bereits erwähnt, wurde das Ausschließlichkeitsprinzip für Biomasseanlagen aus48
§ 8 Abs. 1 EEG 2004 („Für Strom, der in Anlagen . . . gewonnen wird, die ausschließlich
Biomasse im Sinne der BiomasseV einsetzen, . . . “) bereits im EEG 2009 abgeschafft
(s. den Wortlaut von §§ 24 – 27 Abs. 1 EEG 2009: „Für Strom aus [Energieträger] . . . “
29Richtline 2001/77 des Europäischen Parlamentes und des Rates zur Förderung der Stromerzeugung

aus erneuerbaren Energiequellen im Elektrizitätsbinnenmarkt v. 27.09.2001, ABl. EU Nr. L 283 v.
27.10.2001, S. 33 f., abrufbar unter http://eur-lex.europa.eu.

30Zur Vergütungsermittlung für die unterschiedlichen Stromanteile aus der vorliegenden Anlage s.
Abschnitt 2.3.3.
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sowie die entsprechende Gesetzesbegründung zum EEG 200931). Dies stützt die An-
nahme, dass es auch im EEG 2012 nicht mehr enthalten ist.

Ein Kombinationsverbot ähnlich § 27a Abs. 4 EEG 2012 war im EEG 2009 hingegen49
noch nicht enthalten. Hierfür gab es jedoch – mangels eigenständiger Sondervergü-
tung für Bioabfälle32 – auch keinen Bedarf.

Zwar lautet § 27a Abs. 1 EEG 2012 seinerseits nicht „Für Strom aus [Bioabfäl-50
len] . . . “, sondern „Für Strom aus Anlagen, die [Biogas aus Bioabfällen] einset-
zen . . . “ Dennoch ist nicht anzunehmen, dass durch § 27a Abs. 4 EEG 2012 ein
spezielles Ausschließlichkeitsprinzip für die Vergütung nach § 27a Abs. 1 EEG 2012
eingeführt werden sollte, da § 27a Abs. 1 EEG 2012 – anders als § 8 Abs. 1 EEG 2004
– jedenfalls gerade nicht auf das „ausschließliche“ Einsetzen von Bioabfällen abstellt.

Genese Die Gesetzgebungsmaterialien zum EEG 2012 sprechen jedenfalls nicht ge-51
gen die bisherige Auslegung.

Die Begründung zu § 27a im Gesetzentwurf gibt lediglich den Wortlaut der Vor-52
schrift wieder,

„Absatz 4 schließt eine Kombination der Vergütung nach § 27a mit ei-
ner Vergütung nach § 27 EEG aus. Ausdrücklich hiervon ausgenommen
ist der nach § 27c Absatz 2 auch für die Aufbereitung von Gas aus der
Bioabfallvergärung gewährte Gasaufbereitungs-Bonus“33,

und § 27a Abs. 4 EEG 2012 wurde im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens auch nicht
mehr geändert.34

Die Begründung zu § 27a Abs. 1 EEG 2012 wiederholt ebenfalls den Gesetzeswort-53
laut und stellt darüber hinaus nur auf die besonderen Kosten für Bioabfälle ab:
31BT-Drs. 16/8148, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg.de/eeg2009/material, S. 55: „Durch

die Öffnung des Ausschließlichkeitsprinzips ist der gemeinsame Einsatz von nach der Biomassever-
ordnung anerkannter Biomasse mit Deponie- und Klärgas oder anderen Stoffen, die wegen ihres
biogenen Ursprungs zwar als Biomasse gelten, jedoch keine Biomasse im Sinne der Biomassever-
ordnung sind, möglich. Diese sonstige Biomasse umfasst Stoffe, die zwar Biomasse im Sinne der
Biomasse-Definition der Richtlinie 2001/77/EG sind, nicht aber unter die Biomasseverordnung fal-
len, wie beispielsweise Klärschlamm.“.

32Es konnte nur die Grundvergütung nach § 27 Abs. 1 sowie ggf. die erhöhte Vergütung mit dem
Technologie-Bonus (Anlage 1 Nr. II.1.i EEG 2009) geltend gemacht werden.

33BT-Drs. 17/6071, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg.de/eeg2012/urfassung/material,
S. 73.

34Ebensowenig § 27b Abs. 2 EEG 2012.
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„Für Strom aus Anlagen, die Biogas einsetzen, das durch anaerobe Vergä-
rung von Biomasse mit einem Anteil von genau bezeichneten Bioabfäl-
len im Sinne der Bioabfallverordnung von mindestens 80 Masseprozent
erzeugt wurde, werden aufgrund der besonderen Kostenstrukturen für
diese Einsatzstoffgruppe eigene Vergütungssätze festgelegt.“35

Auch diese Regelungsintention steht jedoch einem Mischeinsatz von Gasen nach54
§ 27 und § 27a EEG 2012 nicht entgegen. Selbst wenn sich die besondere, durch
§ 27a Abs. 1 EEG 2012 auszugleichende Kostenstruktur nicht nur auf die Einsatz-
stoffe, sondern auch die zu deren Einsatz erforderliche spezifische Anlagentechnik
bezieht, bedeutet dies nicht, dass eine Vergütung gemäß § 27a Abs. 1 EEG 2012 nicht
mehr möglich ist, wenn in der gleichen Anlage auch noch andere, günstigere Ein-
satzstoffe verstromt werden und dafür noch andere Anlagentechnik erforderlich ist.
Denn diese besonderen Kosten schlagen sich nur in der Gaserzeugung nieder, also in
den Einsatzstoffen und den zu deren Verarbeitung erforderlichen Fermentern. Die
Kosten der angeschlossenen Stromerzeugungseinheit (hier im BHKW) sind hiervon
unabhängig. Den § 27 und § 27a Abs. 1 EEG 2012 jeweils zugrundeliegenden, unter-
schiedlichen Kostenstrukturen wird es daher gerecht, wenn die aus den unterschied-
lichen Gasen erzeugten Strommengen unterschiedlich vergütet und die jeweiligen
Gaserzeugungskosten damit abgebildet werden.36

Sinn und Zweck Aus der bisherigen Auslegung ergibt sich, dass auch der Sinn und55
Zweck des Kombinationsverbots gemäß § 27a Abs. 4 EEG 2012 einen Mischeinsatz
mehrerer Gase erlaubt.

Die Regelung soll – soweit eindeutig – die Abgrenzung der regulären Vergütung56
gemäß § 27 Abs. 1, 2 und der Sondervergütung gemäß § 27a Abs. 1 EEG 2012 sicher-
stellen und eine Addition oder Kumulation dieser Vergütungen für dieselbe Strom-
menge verhindern. So soll es z. B. nicht zu einer Überförderung von Bioabfällen
i. S. v. § 27a Abs. 1 durch „Aufsatteln“ der einsatzstoffbezogenen Vergütung (für die
10 Masseprozent anderer Biomasse) nach § 27 Abs. 2 EEG 2012 kommen, da nach
der Vorstellung des Gesetzgebers die Kosten für den Einsatz dieser Bioabfälle bereits
von § 27a Abs. 1 EEG 2012 ausreichend abgedeckt werden. Dieses Ziel wird auch bei
einem Mischeinsatz mehrerer Gase erreicht.
35BT-Drs. 17/6071, S. 73.
36Entsprechendes gilt für § 27b Abs. 4 EEG 2012, dessen Begründung auf § 27a verweist; s. BT-

Drs. 17/6071, S. 73.
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Es ist hingegen nicht erkennbar, dass darüber hinaus der vom Gesetz eindeutig zu-57
gelassene Mischeinsatz z. B. von

• Deponiegas und Gas aus Biomasse i. S. d. BiomasseV,

• Deponiegas und Gas aus Bioabfällen i. S. v. § 27a EEG 2012 oder

• Gas aus Biomasse i. S. d. BiomasseV und Gas aus sonstiger Biomasse

nach Sinn und Zweck der Regelung anders behandelt werden soll als der Einsatz von
Gas aus Biomasse i. S. d. BiomasseV und Gas aus Bioabfällen i. S. v. § 27a EEG 2012.

2.3.2 Sonstige Voraussetzungen

Die Parteien haben unstreitig vorgetragen, dass das BHKW Ende 2013 in Betrieb58
gesetzt wurde und den Zeitpunkt der Inbetriebnahme nicht zum Gegenstand des
Verfahrens gemacht. Die Clearingstelle EEG setzt daher voraus, dass die Anlage vor
dem 1. Januar 2014 im Sinne von § 3 Nr. 5 EEG 201237 in Betrieb genommen wur-
de.38 Sollte dies nicht der Fall sein, weist die Clearingstelle EEG darauf hin, dass ge-
mäß § 27 Abs. 3 und § 27a Abs. 2 EEG 2012 kein Anspruch auf Einspeisevergütung
besteht, bei Direktvermarktung stattdessen aber ggf. ein Anspruch auf die Markt-
prämie.

Weiterhin sind auch die Voraussetzungen nach § 27 Abs. 4 EEG 2012 (Wärmenut-59
zungspflicht) und § 27 Abs. 3 EEG 2012 (Nachrotte) von den Parteien nicht zum
Gegenstand des Verfahrens gemacht worden. Die Clearingstelle EEG setzt voraus,
dass diese Anforderungen erfüllt sind.

2.3.3 Vergütungsermittlung

Die Vergütung der jeweils gemäß §§ 24, 27 und 27a EEG 2012 erzeugten und ein-60
gespeisten Strommengen ist anhand der Bemessungsleistung der Gesamtanlage zu
ermitteln.

37Gilt gemäß § 100 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2014 fort.
38Vgl. zum inhaltsgleichen § 3 Nr. 5 EEG 2009 BT-Drs. 16/8148, abrufbar unter

https://www.clearingstelle-eeg.de/eeg2009/material, S. 39 f.
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Zwischen den Parteien ist unstreitig, dass die unterschiedlichen erzeugten Strom-61
mengen eindeutig bestimmt werden können, indem die Gasmengen aus der Bio-
abfallvergärung sowie – künftig – aus der Deponiegaserzeugung messtechnisch be-
stimmt, die daraus erzeugten Strommengen unter Zugrundelegung u. a. des jewei-
ligen Energiegehalts (s. auch § 2a Abs. 2 Satz 3 BiomasseV) berechnet39 und daher
durch Abzug von der erzeugten Gesamtstrommenge auch der gemäß § 27 Abs. 1
EEG 2012 erzeugte bzw. eingespeiste Stromanteil ermittelt werden kann.40

Die Vergütungsschwellen, denen die unterschiedlichen Strommengen jeweils gemäß62
§ 2441, § 27 Abs. 142 oder § 27a Abs. 143 EEG 2012 zuzuordnen sind, sind auf Grund-
lage der Bemessungsleistung gemäß § 5 Nr. 4 EEG 201444 der „Anlage“ gemäß § 5
Nr. 1 EEG 2014 zu ermitteln – also unter Berücksichtigung der gesamten, in der
Anlage bzw. ihrer Stromerzeugungseinheit (hier: BHKW) erzeugten Strommenge.45

Dies ergibt sich aus dem Wortlaut von §§ 24, 27 Abs. 1 und § 27a Abs. 1 EEG 201246

sowie der Definition der Bemessungsleistung gemäß § 5 Nr. 4 EEG 2014 bzw. § 3
Abs. 2a EEG 2012.47 Die unterschiedlichen Strommengen sind daher – wie von der
Anspruchsgegnerin bislang auch umgesetzt – den jeweils aufgrund der Gesamtbe-
messungsleistung prozentual anwendbaren Schwellen zuzuordnen.

39Zur anteiligen Vergütungsermittlung beim kombinierten Einsatz mehrerer Gase vgl. BT-Drs.
16/8148, S. 49; Lehnert/Thomas, in: Altrock/Oschmann/Theobald (Hrsg.), EEG Kommentar,
4. Aufl. 2013, § 16 Rn. 25; Ekardt/Hennig, in: Frenz/Müggenborg (Hrsg.), EEG Kommentar,
3. Aufl. 2013, § 16 Rn. 17.

40Sofern die erzeugte und die eingespeiste Gesamtstrommenge auseinanderfallen, sind die jeweiligen
Anteile an der eingespeisten Gesamtstrommenge entsprechend der jeweiligen Anteile an der erzeug-
ten Gesamstrommenge zu errechnen, da gemäß §§ 24, 27 und 27a EEG 2012 nur die eingespeisten
Strommengen vergütet werden.

41500 kW und 5 MW.
42150 kW, 500 kW und 5 MW (sowie ggf. 500 kW, 750 kW und 5 MW bei erhöhter Vergütungen ge-

mäß § 27 Abs. 2 EEG 2012).
43500 kW und 5 MW.
44Gilt gemäß § 100 Abs. 1 EEG 2014 ab dem 01.08.2014 auch für vor diesem Datum in Betrieb genom-

mene Anlagen. Vor dem 01.08.2014 gemäß dem weitgehend inhaltsgleichen § 3 Abs. 2a EEG 2012.
45Ähnlich zur Vergütungsermittlung bei Abzug von Strommengen, die die Höchstbemessungsleis-

tung überschreiten: Clearingstelle EEG, Hinweis 2015/27, abrufbar unter https://www.clearingstelle-
eeg.de/hinwv/2015/27, Rn. 50, 51.

46„Für Strom . . . beträgt die Vergütung bis einschließlich einer Bemessungsleistung von . . . “
47„Bemessungsleistung einer Anlage [ist] der Quotient aus der Summe der in dem jeweiligen Kalen-

derjahr erzeugten Kilowattstunden und der Summe der vollen Zeitstunden des jeweiligen Kalen-
derjahres abzüglich der vollen Stunden vor der erstmaligen Erzeugung von Strom aus erneuerbaren
Energien durch die Anlage . . . “
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Es sind also – anders als die Anspruchstellerin annimmt – keine getrennten Bemes-63
sungsleistungen auf Grundlage jeweils nur der gemäß §§ 24, 27 oder 27a EEG 2012
erzeugten Strommenge zu ermitteln.

2.3.4 Anlagenbetreiberin und Anspruchstellerin

Betreiberin der „Anlage“ im Sinne des EEG (bestehend aus dem BHKW sowie den64
zwei Fermentern) und damit rechtsfähige und aktivlegitimierte Anspruchstellerin
im vorliegenden Verfahren ist eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) gemäß
§ 705 BGB48, bestehend aus der [. . . GmbH] und der [. . . GmbH & Co. KG], da die
beiden Einzelgesellschaften jeweils nur Anlagenteile und daher nur gemeinsam die
Anlage betreiben.

Die [. . . GmbH] ist Betreiberin des Bioabfallvergärungsanlage, da sie das wirtschaft-65
liche Risiko für dessen Betrieb trägt. Die [. . . GmbH & Co. KG] ist Betreiberin des
anderen Fermenters sowie des BHKW, da sie das wirtschaftliche Risiko für deren
Betrieb trägt, auch wenn sie die Betriebsführung der [. . . GmbH] übertragen hat.
Durch das Betreiben der gemeinsamen Anlage bilden die beiden Gesellschaften ge-
meinsam eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts mit dem Gesellschaftszweck des An-
lagenbetriebs. Dies hindert die Anspruchstellerin und die Anspruchsgegnerin nicht,
besondere Vereinbarungen dazu zu treffen, an wen konkret die Vergütung ausge-
zahlt wird und wie die beiden Gesellschaften diese untereinander sowie ggf. mit dem
künftigen Lieferanten des Deponiegases aufteilen.

Dr. Lovens Richter Dr. Winkler

48Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 02.01.2002 (BGBl. I S. 42,
2909; 2003 I S. 738), zuletzt geändert durch Gesetz v. 11.03.2016 (BGBl. I S. 396).
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